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Vorsicht bei der Verschlußanlage.
Bei dem Hauptamts m E. erschien vor etwa zwei 

Jahren ein bei einem Spiritushündler angestellt gewesener 
Arbeiter und machte die Anzeige, daß sein Dienstherr den 
zur Branntweiu-Denaturiruug bestimmten Holzgeist in meh­
reren Fällen in der Weise gefälscht habe, daß er den Ver­
schluß von den Holzgeist enthaltenden Glasflaschen gelöst und 
dem Denaturiruugsmittel Spiritus zugesetzt habe. Die Oeff- 
nung habe stattgefunden, wenn bei einer Denaturirung eine 
Flasche nicht ganz (ungebraucht und der übrig gebliebene Theil 
wieder unter Siegelverschluß gelegt sei. Die Lösung des Ver­
schlusses habe aber nur dann bewirkt werden können, wenn 
die Glasflaschen oben am Hals nur einen wenig hohen Reisen 
mit schräg ablausenden Kanten gehabt Hütten. In diesem 
Falle wäre durch häufiges Drehen der um den Flaschenhals 
gelegten Schnur zugleich mit dem aus Pergament-Papier an­
gebrachten Siegel und durch Unterschieben von fremden Ge­
genständen unter die Schnur letztere derart erweitert worden, 
daß sie sich über den Reis des Flaschenhalses habe stressen ! 
lassen, ohne daß das eigentliche Siegel verletzt sei. Dem­
nächst sei der Spiritus dem Holzgeist zugesetzt worden, die 
Schnur mit dem Pergament-Papier und Siegel wieder auf­
gestreift und die Schnur mit Wasser angefeuchtet worden, 
woraus dieselbe sich wieder fest um den Flaschenhals gelegt 
habe. Als Zweck dieses Verfahrens wurde, Kostenersparniß 
bezeichnet, da der Spiritus ungleich billiger sei, wie Holz­
geist, und beim Zusatz von 15 und mehr Liter Spiritus im­
merhin schon ein Vortheil erzielt wurde. Außerdem war der 
mit dem so abgeschwächten Mittel denaturirte Branntwein 
weniger übelriechend.

Der zur Sache vernommene Spiritushündler leugnete dies 
Verfahren auf das Entschiedenste, erklärte die Anzeige des 
entlassenen Arbeiters sei nur aus Rache erfolgt, nachdem der­
selbe vergeblich versucht habe, durch Drohen mit der Anzeige 
Vortheile von ihm zu verlangen. Der Buchhalter, der nach

der Angabe des Arbeiters von der Fälschung Kenntniß haben 
sollte, gab au, zwar beim Ueberfüllen behülflich gewesen zu 
sein, ohne jedoch zu wissen, ob die einzelnen Flaschen Spi­
ritus oder Holzgeist enthalten Hütten, da er nur zu einer 
augenblicklichen Handleistung herangerufen sei.

Die Angelegenheit wurde zur gerichtlichen Untersuchung 
abgegeben, gerietst aber sofort ins Stocken, da sowohl der Ar­
beiter, welcher die Anzeige erstattet hatte, als auch der Buch­
halter spurlos verschwunden und weitere Zeugen nicht mehr 
vorhanden waren.

Daß eine etwa angenommene Fälschung des Denaturi- 
ruugsmittes dem Beamten entgehen konnte, lag daran, daß 
die Denaturirungen durch verschiedene Beamte vorgenommen 
wurden, oder falls durch dieselben, zwischen den einzelnen 
Denaturirungen ein so großer Zwischenraum lag, daß die 
Beamten sich nicht mehr erinnern konnten, wie viel Holzgeist 
sich noch in den einzelnen Flaschen befand. Eine Oeffuung 
der vollen Flaschen wäre ohne Zweck gewesen, da dieselben 
soweit gefüllt sind, daß ein Zusatz von Spiritus nicht mehr 
erfolgen kann. Auch bei den theilweise gefüllten Glasflascheu 
mit scharfkantigen Reifen am Halse war eine Oeffnung am 
Halse nicht möglich, weil die scharfen Kanten die Schnur beim 
Drehen durchschnitten hätten.

Ob nun eine Fälschung wirklich vorgenommen ist oder 
nicht, jedenfalls dürfte aus dem Vorfalle hervorgehen, daß 
man bei der so oft geschmähten Verschlußanlage recht vor­
sichtig zu Werke gehen soll. L.

Berechtigung der Stadtgemeinden zur Erhebung einer 
städtischen Biersteuer.

In neuerer Zeit sind von den Leitungen verschiedener Ver­
bandsvereine Anfragen an uns gerichtet worden, inwieweit und 
in welcher Höhe die städtischen Behörden die Berechtigung


